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Einleitung 

Der Grundsatz der Unmittelbarkeit, vom Reichsgericht einmal als 
„Fundamentalsatz des Strafverfahrens"  bezeichnet1, ist eines der be-
deutsamsten Strafprozeßprinzipien,  die Wesen und Gestalt des gelten-
den Strafverfahrensrechts  bestimmen. Doch bestehen wohl kaum über 
ein anderes Verfahrensprinzip  so erhebliche Unklarheiten wie über 
das Unmittelbarkeitsprinzip. Darüber, was dieser Grundsatz im einzel-
nen besagt und wie er Ausdruck in der Strafprozeßordnung  findet, 
herrscht ein verwirrender  Streit. Die Unklarheiten beruhen zum einen 
rein begrifflich  auf der Mehrdeutigkeit des Wortes „Unmittelbarkeits-
grundsatz", das eine mannigfache Interpretation zuläßt. Zum anderen 
hat der heftige und beharrliche Streit über den Inhalt dieses Verfah-
rensprinzips seinen Grund auch darin, daß bestimmte Forderungen nach 
Unmittelbarkeit der Verfahrensgestaltung  aus rechtspolitischen Erwä-
gungen als unerläßlich für den Prozeßzweck der Wahrheitsfindung an-
gesehen werden. I n dem mehrdeutigen Wort „Grundsatz der Unmittel-
barkeit" werden daher verschiedene Forderungen für die Prozeßge-
staltung zusammengefaßt, denen somit als „prinzipiellen" Forderungen 
verbindliche rechtliche Geltung zukommen soll. 

Wegen dieser Unklarheiten soll mi t der vorliegenden Arbeit der Ver-
such unternommen werden, Inhalt und prozessuale Bedeutung des 
Grundsatzes der Unmittelbarkeit aus dem Gesetz zu erschließen und 
darzulegen. Im Hinblick auf die Mehrdeutigkeit des Wortes „Unmittel-
barkeitsgrundsatz" und um Unklarheiten bei der Behandlung des 
Themas möglichst zu vermeiden, werden eine Darstellung und Kr i t i k 
der Begriffsanwendung  vorangehen. Unter Berücksichtigung der histo-
rischen Grundlagen des Unmittelbarkeitsprinzips w i rd sodann im ersten 
Teil der Arbeit Gegenstand der Erörterungen insbesondere die Frage sein, 
inwieweit verschiedenartige Forderungen nach Unmittelbarkeit Aus-
druck in der Strafprozeßordnung  gefunden haben und was somit Inhalt 
dieses Verfahrensprinzips  ist. I n praktisch bedeutsamer Hinsicht geht 
der Streit im wesentlichen darum, ob und inwieweit unter Geltung des 
Unmittelbarkeitsgrundsatzes eine mittelbare Beweisführung durch Ver-
nehmung von Zeugen vom Hörensagen zulässig ist. Das Schwergewicht 
des ersten Teils w i rd daher bei der Erörterung dieser Frage liegen. Eine 

1 RGSt 12, 104 (105). 
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abschließende rechtsvergleichende Untersuchung über die Regelung des 
Hörensagenbeweises im Prozeßsystem anderer Staaten soll nicht nur 
eine Ergänzung dieser Problematik bringen, sondern auch die Ergeb-
nisse bestätigen, die für die Frage mittelbarer Beweisführung durch 
Zeugen vom Hörensagen durch ihre Einordnung in den funktionalen 
Zusammenhang der beweisrechtlichen Vorschriften  der Strafprozeß-
ordnung gefunden werden. 

I n einem zweiten Teil werden die besonderen Probleme Beachtung 
finden, die aus der Vernehmung von Zeugen vom Hörensagen in jenen 
Fällen entstehen, wo der unmittelbare Wahrnehmungszeuge aufgrund 
einer staatlichen Aussagebeschränkung völ l ig geheim bleibt. Insbeson-
dere in politischen Prozessen erscheint die Verwertung von Angaben 
anonymer Gewährsleute, sog. V-Leute, im Wege der Vernehmung von 
Polizeibeamten als Zeugen vom Hörensagen in mehrfacher  Hinsicht 
bedenklich. I n diesem Grenzgebiet von Strafverfahrensrecht  und Ver-
fassungsrecht werden Werterwägungen maßgeblich, die außerhalb des 
Bereichs strafprozessualer  Normen begründet sind. I n diesem Teil der 
Arbeit soll daher untersucht werden, wie der strafprozessuale  Grund-
satz der Unmittelbarkeit im Licht und nach den Forderungen verfas-
sungsrechtlicher Wertentscheidungen und der Grundsätze der Men-
schenrechtskonvention von Rom zu verstehen ist. 
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Bedeutung und Ausgestaltung nach der Strafprozeßordnung 

1. Abschnitt 

Theoretische Grundlegung 

A. Die im Grundsatz der Unmittelbarkeit 
zusammengefaßten Forderungen als Gegenstand der 

Untersuchung — terminologische Grundlegung 

I . Logisch-begriffliche  Klärung des Wortes „Unmittelbarkeit" 

Inhalt und prozessuale Bedeutung des Grundsatzes der Unmittelbar-
keit können nicht schon dem Begriff  entnommen werden, der das Prin-
zip kennzeichnet; denn durch den Begriff  „Unmittelbarkeit" w i rd keine 
anschauliche Vorstellung sachlichen Inhalts i n das Bewußtsein gehoben. 
Er läßt vielmehr nur eine formale Vorstellung eines Beziehungsver-
hältnisses entstehen, dessen Bezugspunkte einander direkt, d.h. ohne 
das Dazwischentreten eines unterbrechenden oder vermittelnden Dr i t -
ten, gegenüberstehen. Diese i n der Erfahrung  gegebene Vorstellung der 
Besonderheit eines bestimmten Beziehungsverhältnisses als der vom 
Begriff  gemeinte Gegenstand1 w i rd durch die Bezeichnung mi t dem 
Wort „Unmittelbarkeit" isoliert und eindeutig bestimmt, so daß sie in 
verschiedenem Zusammenhang, i n dem sie tatsächlich vorkommt, un-
verändert dieselbe ist. M i t dieser Abgrenzung, Heraushebung und 
Fixierung eines bestimmten Bewußtseinsinhalts ist der Begriff  „Un-
mittelbarkeit" zwar selbständig im logischen  Bereich und bedarf  als 
Begriff  somit keiner weiteren Ergänzung2. Doch ist der vom Begriff 
gemeinte Gegenstand im sachlichen  Bereich unselbständig, da er zu 

1 „Gegenstand eines Begriffes  i m logischen Sinne ist der Tatbestand, auf 
den er sich bezieht", Ziehen,  S. 459. Die von Begriffen  gemeinten Gegen-
stände können daher außer selbständigen Dingen auch unselbständige Zu-
stände von Dingen, unselbständige Beschaffenheiten  oder Vorgänge sowie 
mehrfach unselbständige Relationen sein, vgl. Pfänder,  S. 163 f. 

2 Vgl. Pfänder,  S. 165. 


